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tern wurden. Schon vorher hatte Johann Caspar Zell-
weger auf eigene Faust und Kosten talentierte Kandi-
daten fiir den Dienst im Heim schulen lassen. Einer von
ihnen war Johann Konrad Zellweger (1801 bis 1883), der
1824 bis 1851 als Lehrer und Waisenvater in der Schur-
tanne (sie wurde 1945 zum Zellkern des Kinderdorfes
Pestalozzi) in Trogen waltete. Er war auch Mitgriinder
und Préasident der Appenzellischen Gemeinniitzigen Ge-
sellschaft. 1844 half er in Hindelbank, den Schweizeri-
schen Armenerzieherverein (heute VSA) griinden und
war dessen erster Prasident. 1840 rief die SGG, wieder-
um auf Anregung von Johann Caspar Zellweger, die
Schweizerische Rettungsanstalt fiir Knaben in der Bach-
telen (heute Stiftung Béachtelen, Erziehungsheim fir
schwachbegabte Jugendliche) ins Leben, die von 1871
bis 1893 von Johann Jakob Schneider von Altstiatten SG
geleitet wurde. Dieser wurde 1889 in Luzern zum Pri-
sidenten des «Vereinigten schweizerischen Armenerzie-
hervereins» gewiahlt und bekleidete dieses Amt bis 1892.
Auch die von 1892 bis 1950 bestehende Armen- und An-
staltenkommission der SGG bot Gelegenheit zu man-
chen Kontakten mit dem VSA, teils personlicher, teils
sachlicher Art. — Im Rahmen ihrer finanziellen Mog-
lichkeiten hat die SGG immer auch die Griindung und
den Ausbau von Heimen finanziell unterstiitzt.

1932 wurde unter Mitwirkung der SGG die Schweizeri-
sche Landeskonferenz fiir Soziale Arbeit, die Dachorga-
nisation des schweizerischen Sozialwesens, gegriindet.
Deren Geschéftsstelle befindet sich beim Sekretariat
der SGG. 1944 bestellte die LK eine «Studienkommis-

sion fir die Anstaltsfrage» mit 7 Ausschiissen, in denen
leitende Personlichkeiten des VSA aktiv mitwirkten.
Auch an den zahlreichen von der LK gefiihrten Heim-
expertisen waren und sind Leute aus dem VSA betei-
ligt. Spéter wurden die Kommissionen als solche auf-
gelost und durch Arbeitsgruppen ersetzt, die sich mit
bestimmten Fragen abzugeben haben. Dies sind heute
die Arbeitsgruppe fiir die Schulung von Heimpersonal
und die Arbeitsgruppe fiir die Arbeitsbedingungen des
Heimpersonals. Beide werden seit Jahren vom VSA-
Prasidenten Paul Sonderegger geleitet. Auch mit den
{riitheren Présidenten, Arnold Schneider, Ernst Miiller
und Emil Gossauer, unterhielt die LK und damit auch
die SGG gute und fruchtbare Beziehungen.

Fur die schone Zusammenarbeit, die wir mit dem VSA
seit Jahrzehnten pflegen durften und noch pflegen,
und fir die reichen Anregungen, die wir von ihm er-
hielten und erhalten, gebiihrt ihm unser herzlicher
Dank. Wir gratulieren ihm freudig zu seinem Jubildum.
Vor allem entbieten wir ihm unsere guten Wiinsche fiir
seine klinftige Arbeit, die nicht leicht sein wird, da wir
in einem Umbruch stehen, der frithere dhnliche Epo-
chen an Intensitdt wohl tbertrifft. Fiir den VSA gilt
es dabei, das Heim- und Anstaltswesen den Bediirfnis-
sen und Strukturen der heutigen Gesellschaft anzupas-
sen. Auch diese Aufgabe besteht in erster Linie in
treuer unermiidlicher Bewdéltigung von konkreten Ein-
zelaufgaben. Dies hat der VSA von jeher so gehalten.
Soweit SGG und LK ihm helfen konnen, sind sie im
Rahmen ihrer Mdéglichkeiten gerne dazu bereit,

Wandlungen im Verstindnis des Begriffes der Autoritat

Von Dr. Werner Ziircher, Gymnasiallehrer, Bern

«In seinem Werk
iiber den Staat
sagt Cicero, der
Lenker des Ge-
meinwesens miusse
der {iberlegendste
und gebildeste
Mann sein, derart,
dass er weise sei,
gerecht, massvoll
und beredt, damit
er leicht in flies-
sender Rede die
geheimen Gedan-
ken der Seele, um
das Volk zu len-
ken, ausdriicken

konne.» (Aus Ci-
cero, Vom Ge-
meinwesen, V. Buch, zitiert nach: Zwang — Autoritat

— Freiheit in der Erziehung, Texte zum Autoritdts-
problem, Verlag Julius Beltz, Weinheim-Berlin, 1967.)

Das lateinische Wort «auctoritas» kommt von «augeres,
was im engeren Sinn «wachsen, machen, férdern, be-
fruchten» heisst, im weiteren Sinn auch «vergrossern,
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vermehren, verstérken». Der «auctor» ist der Forderer,
der Urheber, Schopfer und Vollbringer, abgewandelt
auch der «Gewdhrsmann, das Vorbild, der Vorginger
und Lehrmeister». «auctoritas» endlich bedeutet, «das
gewidhrleistende Ansehen», das, was «Geltung» und
«Einfluss» begriindet und ermoglicht. Autoritédt scheint
urspringlich ein rein politischer Begriff gewesen und
erst spéter auch in den pédagogischen Bereich tiber-
gegangen zu sein. Inhaber der Autoritdt war im alten
Rom der Senat. Er genoss hochstes Ansehen, eben «auc-
toritas», hatte indessen keine politische Macht, keine
«potestas».

Umgekehrt verhélt es sich beim Begriff der Disziplin.
«discipulus» heisst der Schiiler. Laut etymologischem
Worterbuch leitet das Wort sich von «dis-cipere» ab.
Schon das Stammwort «capere» — «fassen, fangen,
nehmen» — bedeutet auf geistige Leistungen {libertra-
gen «etwas mit dem Verstand fassen oder auffassen, es
in seinem ganzen Umfange verstehen». Diese Ueberset-
zung wird in der verdeutschten Form von «etwas ka-
pieren» gebraucht. Die verstédrkende Vorsilbe in «dis-
cipere» weist auf die bewusste Auseinandersetzung mit
einer Sache hin. Einen Menschen disziplinieren heisst
im Grunde also, ihn fiir geistige Auseinandersetzung
zuganglich und bereit machen. «disciplina» muss zu-



nachst mit «Unterweisung» und «Lehre» libersetzt wer-
den. Daraus gehen «Kenntnisse» und «Wissen», «Bil-
dung» und «Kunst» hervor. Erst in tibertragenem Sinn
bedeutet Disziplin «Zucht» und dann «Ordnung». Schon
die Romer gebrauchten das Wort auch fiir «Kriegs-
zucht» und «Mannszucht». Heute sprechen wir in er-
weitertem Sinne zum Beispiel von Verkehrsdisziplin,
Parteidisziplin und Stimmdisziplin. Der urspriinglich
padagogische Begriff wurde also fiir das o6ffentliche
Leben ilibernommen.

In der Erziehung erwartet man vom Erwachsenen Au-
toritit, vom Kinde Disziplin. Nun bedingen beide Vor-
génge einander. Ein Erzieher ohne Autoritdt kann keine
Disziplin halten, und ein nur durch Zucht und &ussere
Ordnung «disziplinierter» Schiiler kann keine Autoritét
anerkennen.

Der Riickgriff auf die Entstehung der beiden Worter
zeigt uns, wie griindlich eine oberfldchliche Denkweise
den Gehalt von Autoritdt und Disziplin verkennt, Man
setzt gemeinhin beim Erzieher und beim Lehrer vor-
aus, dass er Autoritdt habe und kraft seiner Stellung
regiere. Dem Kind und dem Schiiler dagegen biirdet
man den Gehorsam formlich auf; siec haben diszipli-
niert zu sein. Man ilibernimmt also merkwiirdigerweise
von der «auctoritas» nur gerade die Geltung, ohne das
gewihrleistende Ansehen, und von der «disciplina» nur
die Zucht, ohne den Hinweis auf geistiges Oeffnen und
Erschliessen des zu Unterweisenden. Zwar unterschied
man immer die dussere Disziplin von der inneren Diszi-
plin. Aussere Disziplin wird durch Zwang erreicht. In-
nere Disziplin ist ein Akt der Einsicht und der Frei-
willigkeit.

Beim Regieren und Erziehen hat sich die Autoritidt zu
allen Zeiten zunidchst mit dusseren Machtmitteln um-
geben und sich hernach auf sie berufen. Der Fiih-
rungsanspruch wurde entweder aus Sitten und Gebréu-
chen, aus der Religion oder einfach aus Amt und Stel-
lung hergeleitet. Deutlich wurde diese Haltung beson-
ders im Mittelalter und zur Zeit des Absolutismus. Die
«gnéddigen Herren» waren von Gott eingesetzt und re-
gierten aus dem Bewusstsein der erhaltenen Vollmacht.
Breschen in diese Auffassung wurden durch Humanis-
mus und Reformation geschlagen, und einen Um-
schwung in der Geschichte der curopédischen Erziehung
leitete die Aufklarung ein, vor allem Rousseaus leiden-
schaftliches Eintreten fiir die natlirliche Freiheit des
Menschen. «Es gibt zwei Arten von Abhéangigkeit: die
Abhingigkeit von den Dingen, die von der Natur aus-
geht, und die Abhédngigkeit von den Menschen, die von
der Gesellschaft herriihrt. Die Abhéngigkeit von den
Dingen beeintréchtigt unsere Freiheit nicht, da sie kei-
nerlei sittliche Bedeutung hat, und erzeugt kein Laster.
Die Abhdngigkeit von den Menschen dagegen ist ord-
nungswidrig und erzeugt alle Laster; durch sie entsitt-
lichen sich Herr und Sklave gegenseitig.. Gib Deinem
Z0ogling keinerlei Lehre in Worten: er soll seine Lehren
nur durch die Erfahrung erhalten.»

Bei der Erziehung des kleinen Kindes will Rousseau, dass
in keiner Weise dessen physische und geistige Unterle-
genheit ausgentitzt werde. «Die erste Erziehung muss
(daher) ... eine rein negative sein. Ihre Aufgabe ist
nicht, Tugend oder Wahrheit zu lehren, sondern das
Herz vor dem Laster und den Geist vor dem Irrtum zu
bewahren. Wenn es dir moglich wire, nichts zu tun und
nichts geschehen zu lassen, wenn du deinen Zogling ge-

Die Wiesen liegen wartend

Der Wind singt in den Zweigen
Und weckt die Knospen auf,
Es bliih’n die Silberweiden

An meines Bdchleins Lauf.

Die Wiesen liegen wartend

Im warmen Sonnenschein —

Ein Weilchen noch, dann werden
Sie frithlingsgriin schon sein.

Jetzt weiss mein Herz die Lieder
Von Gliick und Zuversicht —
Wenn Gott die Erde schmiicket.
Vergisst er meiner nicht!

Maria Dutli-Rutishauser

sund und kriftig bis in sein zwolftes Jahr bringen
konntest, ohne dass er seine rechte Hand von der lin-
ken zu unterscheiden wiisste, so wiirden sich die Augen
seines Geistes gleich bei deinem ersten Unterrichte der
Vernunft 6ffnen; er hédtte weder Vorurteile noch Ge-
wohnheiten, und so wére denn nichts in ihm, was die
Wirkung deiner Bemiihungen beeintrdchtigen konnte.
Bald wiirde er unter deinen Hinden der verniinftigste
Mensch werden, und du wirdest ein Wunder der Er-
ziehung getan haben, wenn du damit anfingest, nichts
zu tun.»

Wir sehen, Rousseau wollte im Grunde, dass der Erzie-
her Gesetz und bejahte Verpflichtung gemeinsam mit
dem Zogling erst aufbaue und niemals kraft seiner na-
tiirlichen Ueberlegenheit diesem Vorschriften erteile.
Er hat damit den Wert jeder personlichen Autoritét
verneint und damit allerdings auch die Moglichkeit der
Anerkennung einer geistigen Ueberlegenheit durch das
Kind verhindert resp. verhindern wollen. Rousseau er-
hielt in Deutschland und in der Schweiz Gefolgschaft
durch die Philantropen. Aber schon sie haben in der
Praxis seine rein theoretischen Forderungen wesentlich
gemadssigt. Die Grundhaltung der meisten Erzieher blieb
durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch autoritér.
Im enzyklopéddischen Handbuch der Padagogik von W.
Rein, 2. Auflage 1903, kénnen wir tiber «die erziehli-
chen Mittel, um die rechte Wahl von Autoritdten her-
beizufiihren» etwa nachlesen: «Es steht dem Kinde,
aber auch dem Jiingling wohl an, sich von Eltern und
Erziehern zur Hingabe an Autoritdten leiten zu lassen
und auf diese sich so lange zu stiitzen, bis sie geistig
mindig geworden oder auf Grund von reicheren Erfah-
rungen zum bewussten Ergreifen von wiirdigen Vor-
bildern herangereift sind. Das rechte Verhéltnis  ist
Uberall da, wo Eltern Lehrer und sonstige Erzieher dem
Zogling als freudig anerkannte Autoritdten nahetreten,
sei es in ihrem personlichen Erscheinen und gesamten
Verhalten oder in ihren Urteilen tiber mannigfache Ge-
genstidnde der Erkenntnis und des Wissens. So liebens-
wirdig uns ein vertrauensvoll zu alteren Personen auf-
schauendes Kind erscheint, so unausstehlich ein von
Besserwissenwollen erfiilltes.» Wir spiiren die Empo-
rung des Papas formlich aus dem letzten Satz. Wir
konnten heute wohl kaum mehr so bieder und unbe-
schwert formulieren. Aber sachlich ist die Darstellung
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einer erspriesslichen Eltern/Kind-Beziehung sicher
richtig.

Der Schritt zur Umkehrung des Autoritdatsverhéltnisses,
von der «Autoritdt des Erziehers» zur «Autoritat des
Kindes», blieb unserm Jahrhundert vorbehalten, Ellen
Key libte aus dem Glauben an die Kraft der Selbstent-
faltung im Kinde heftige Kritik an der autoritiren Er-
ziehung. Sie sprach vom Seelenmorde in den Schulen,
vom undurchdringlichen Dickicht von Torheit, Vorur-
teil und Missgriffen, in dem die Rohstoffe der Person-
lichkeit erstickt wiirden. Autoritdt wurde dem Zwang
direkt gleichgesetzt. Befehlen und Gehorchen génzlich
abgelehnt.

Was ist vom Jahrhundert des Kindes geblieben? Die
Bewegung war in vieler Hinsicht fruchtbar. In der
Schule verdanken wir ihr zum Beispiel die Methoden
des Arbeitsunterrichtes, der Aktivierung des Schiilers
im Klassengespriach und im Gruppenauftrag. In der
Anstaltserziehung fiihrte sie zunédchst zu einer Locke-
rung der noch aus der Zeit des Pietismus stammenden
asketischen Strenge und Hérte und schliesslich zu einem
wirklichen Wandel des pddagogischen Klimas. Die An-
stalt soll heute, soweit tiberhaupt moglich, ein Heim
werden.

Das Jahrhundert des Kindes ist jedoch nicht ausgebro-
chen. Statt dessen erleben wir die Rebellion der ju-
gendlichen Intelligenz gegen das «Establishment», gegen
das Hergebrachte, institutionell Konsolidierte und Ewig-
gestrige. Man spricht von der Autoritdtskrise in unserer
Zeit und emport sich gern tiber den Ungeist der Jun-
gen. Das ist nicht ganz gerecht. Man misste zunéichst
darauf hinweisen, dass von der &lteren Generation Au-
toritdt durch autoritdre Haltung ersetzt wurde. Auto-
ritdre Forderung, Anwendung der puren Macht, Unter-
driickung, Diktatur, das allerdings haben wir in den
vergangenen Jahrzehnten kennengelernt, und es hat
sich ausserdem der Zwang der Technik, der Gross-
raumwirtschaft und des Wohlstandes iiber uns gelegt.
Erzieherisch gesehen muss man «Autoritdt» und «auto-
ritdre Haltung» deutlich unterscheiden, Wohl liegt die
Gefahr nahe, dass sich echte Autoritdt immer wieder
mit dem Zwange paart. Gerade in der Begegnung mit
dem in Entwicklung begriffenen Kind, das sich auf dem
Weg von der absoluten Hilflosigkeit zur Eigenverant-
wortung befindet, geschieht das leicht. Aber Autoritdt
und Zwang sind nicht identisch. Sie haben nicht die
gleiche Wurzel. Autoritét beruht auf der Anerkennung
der geistigen und charakterlichen Ueberlegenheit durch
das Kind. Zwang erwichst aus der vom Erzieher zu
verantwortenden Forderung. Diese kann aus erzieheri-
schen Motiven stammen; sie kann auch aus egoistischen
Griinden emporspriessen, aus Selbstschutz, Gekrankt-
sein, Machtbewusstsein. Autoritdre Haltung ist grund-
sdtzlich immer eine Anmassung, ndmlich ein Eingriff
in die Freiheit des andern. Der bewusste Erzieher wird
sich dabei fragen, ob er diesen Eingriff vor seinem Ge-
wissen rechtfertigen kann oder nicht. Alles Erziehen
verlduft in einem polaren Spannungsfeld. Der Gegen-
pol von Freiheit ist indessen nicht die Autoritédt, son-
dern die Bindung. Autoritdt ist ein Beziehungsbegriff
sozialer Art. Autoritdt anerkennen beinhaltet: Bindung
in aller Freiheit bejahen. Autoritdt haben bedeutet:
Freiheit in der Bindung gewéhren.

Darauf, dass der Begriff der Autoritdt im deutschen
Sprachgebrauch seinen Sinn nicht verloren hat, weist
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sehr klar Wilhelm Kamlah in dem reichhaltigen Auf-
satz «Die Sorge um die Autoritédt» hin: «Das noch in
unserem Ausdruck ,Autoritdt’ bewahrte Wesentliche
der urspriinglichen ,auctoritas’ ist aber dies: hier findet
freie Unterordnung statt als fragloses Vertrauen auf
Personen, die Massgebendes zu sagen haben», (Zitiert
aus dem bereits erwdhnten Band 41, Kleine pddagogi-
sche Texte, Julius Beltz, Weinheim/Berlin.)

Die Autoritédtskrise bezieht sich also nicht auf den Be-
griff der Autoritat an sich. Willi Schohaus wies im Le-
xikon der Péddagogik, erschienen 1950 im Verlag A.
Francke AG, Bern, darauf hin, dass psychologisch be-
trachtet nichts Unnatiirliches im piddagogischen Auto-
ritdtsverhaltnis zu erkennen sei. «Anlageméssig steckt
in jedem normalen Kinde ein starkes Autoritatsbediirf-
nis, beruhend auf einem urspriinglichen (das heisst nicht
ansuggerierten) Autoritdtsglauben. Es gehort zum Wesen
des Kindes, sich an Erwachsene in uneingeschriankter
Bejahung, in Bewunderung und Verehrung anschliessen
zu wollen. Seine Sehnsucht nach Vorbild und Beispiel
entspricht einer biologischen Notwendigkeit.»

Die psychologische Situation hat sich in der Nach-
kriegszeit jedoch insofern gedndert, als die Bereitschaft
zur Anerkennung und Zuerkennung von wirklicher Au-
toritdt infolge grosserer Selbstidndigkeit und Kritikfa-
higkeit der Jugend friher schwindet und insofern ge-
ringer geworden ist. Selbstidndigkeit und Kritikfahig-
keit konnen natiirlich angezweifelt werden. Doch ist
das nicht immer ehrlich. Die frithe Notwendigkeit, auf
sich selbst zu achten — denken wir zum Beispiel nur
an das Verhalten im modernen Verkehr —, die tiberaus
reiche Informationsmoglichkeit und die Beobachtungen
iiber die Abhéngigkeitsverhdltnisse der Erwachsenen
als Arbeiter, Angestellte, Beamte, Glieder einer Partei,
einer Kirche u. 4., die Herausforderung zu Vergleich
und Urteil im Zusammentreffen und Zusammenleben
mit andern Jugendlichen haben eine friithe, vielleicht
verfriihte Intellektualisierung hervorgerufen. Der Weg
zwischen Erlebnis und Stellungnahme ist kiirzer gewor-
den. Der Erwachsene wird schnell und schonungslos
durchschaut. Dass dabei auch viele Fehlurteile entste-
hen, ist nicht verwunderlich; denn der ganze Prozess
spielt sich in der dem Alter entsprechenden emotionalen
Spannung ab. Das Ergebnis der Prifung fihrt haufig
zu Skepsis und Ablehnung. Infolgedessen wird ein Au-
toritdtsanspruch, was ganz logisch ist, nicht anerkannt
und die Autoritdtswiirdigkeit kritisch durchleuchtet.
Falsches und Echtes werden zu scheiden versucht.

Wieviel hat vor diesem Urteil Bestand? Was wird ent-
gegengenommen? Was nicht? Welche Folgen hat die
patriarchalisch gefiihrte Familie? In welchen Kreisen
kommt es heute eher zur sogenannten «Geféhrtenfami-
lie»? Wie steht der Lehrer im Urteil der Jugend da?
Welche Konsequenzen im Sozialverhalten haben be-
stimmte Unterrichtsmethoden? — Eine Fiille von sozio-
logischen und sozialpsychologischen TUntersuchungen
liegt zu solchen Fragen bereits vor. Die empirische
Feldforschung beleuchtet neue Teilaspekte und bringt
viele interessante Gesichtspunkte zur Sprache. So viel-
versprechend diese Ansidtze sind, werden wir als Er-
zieher doch das Hauptproblem nicht aus den Augen
verlieren dirfen. Autoritdt erwerben kann nur, wer
seinerseits bereit ist, die Freiheit der Personlichkeit
anzuerkennen.



	Wandlungen im Verständnis des Begriffes der Autorität

